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für
bie )cf)Uicij.

3tfeifterf<haft
atter

§anbtticr!e
unb

©CM)erbe,
beten

Innungen unb
Çïrahttfdie glätter für Me ©3erhftatt

mit befonbeter S8eriicfficf)tigung ber

®ttuft im ^aubmetl
$erauêgegeben unter SRittuirfung fdjtoeiäerifcber

ffitnfttjanbiDerîer unb Xedjnifer
»on pultet genn-gulbtngljnufen.

©rpn fût Me ofjîjielltn pubüliatioitni ks Strati?. ©tswkirmm
Offizielles unb obligotorifditê Drgan bes Slatg. @dimiei)e= unb SBaguermeifterBeteinô.

ffirfebeint je ®onner8tagS unb foftet per ©emefter gr. 3.60, per Saïjr gr. 7.20.
Snferute 20 GM. per lfpaltige Sßetitäeüe, bei größeren Aufträgen

entfpre^enben Stabatt.

^örid), bett 17, September 1903.

4 ®tt», »id)t rarteu unb vttb'tt!
4 gett &tt|Wttdfen gute« imt.

ben bort uns tettmetfe fd§ort publizierten ©erhanblungS=
gegenftänben noch fotgenbe mistige SLbejen aufgefteEt:

I. ©rmtblagen ber ftäbtifchen ©aitgefeijgelmng
(allgemeine Siefen) :

1. Sie in ben ©rofjftcibten, fowie tri bielett 2Kttfel=
unb Sleinftäbten übliche bic£»te gufammenbrängung ber
©eüölferung in SDHetfafernen gefährbet bie @efunbf)eit
unb erfdhwert ben Erwerb eine§ eigenen §eimS.

2. Sen baS allgemeine SBotjl fdjeibigenben 3luS=

wücfjfen ber ©au= unb ©obenfpefulation, meldte bie

©obenpreife mafjlDS fteigern unb jum ©au bon 3Jiiet=
tafernen brängen, mufi mit allen Rechtsmitteln beS

Staates unb ber ©emeinbe entgegengetreten werben.
Sie fchabliche SluSnu^ung ber ©auflachen unb bie ©au=
t)öt)e foEen fo weit möglich rebujiert werben, bamit
bie Quurtiere. nicht bon ber Spefulation auf ben ©au
bon S0iiet!afernen ergriffen werben tonnen. $n bert

äufjeren gonen foil Otelmehr ber ©au Oon Stttfamtlietn
häufern ober bon Käufern mit 2 bis 3 äSol)nungen
möglichft geförbert werben. ;

3. SaSSbeal ber ftäbtifdtjen ©ebauung ift, nament=
lid) in ben äußeren Quartieren, in offener ober ge=

fdhloffener ©auweife baS EinfamüienhauS. Sie Errichtung;
bon Einfamilienhäufern ober kleineren Eebäuben mit
je jwei äöohnungen in gruppenweifer, gefchloffener
©ebauung bon Ejöd^ftenS brei Käufern ift fanitarifdh
ber offenen ©auweife gleichstellen, ((geräumige ©au=

weife.) ©ei grofjeu burchgeljenben ©ertehrSlinien ift bie

jfitrbutttaiwfVtt*
Sdjioeijeriftlj. ßüfertneifter»

berbanb. Sonntags ben 6.

September fanb in Saufanne
bie Selegiertenöerfammlung
beS Sdhweijer. ®üfermeifter*
berbanbeS ftatt. Ser ©erbattb
tft bereits auf 260 SÄitglieber

angewadhfen. Sefdhloffen würbe bie fatnltatibè Ein=
füfjrung ber UnfaHberfidherung borläuftg mittelft eineS

©ertrageS mit einer befteljenben ©ribatgefeEfchaft. $ür
fpäter ift bie (Srünbung einer eigenen UnfaEfaffe in
^uSfidht genommen. Sut fernem würbe bie forage betr.
baS ©ehülfeu* unb Sehrlingswefen, fowie ber. ©rünbung
einer genoffenfdhaftlichen Rohmaterialienhanblung in
©eratung gebogen:. Sut weiteren befdhloff bie ©erfamtm
lung für bie frangöfifdjen SioEegen bie;@rünbung eineS
aEe 14 Sage erfdgeinenbeu ©uEetinS. Sie Verausgabe
einer eigenen ßeitung in beutfetjer unb frangöfifefter
Sprache ift nür mehr eine forage ber ßeit; mahrfdhetn*
lieh wirb bas ©latt fdfjon auf Reujabr erfdheinen.

Pidjtige Hufgalrptt her itnh grofmer
potfgemeinben.

Sie engere Stommiffion hat für ben am 26. Sept.
in ©afel ftattfinbenben Schweiter. St übte tag 511

für
die schweiz.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Vereine.

Praktische Mütter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Matter Srnn-Hotdinghause».

Organ D die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbeverems.
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« entsprechenden Rabatt. ---

Zürich, den 17 September 1SVS

4 Tm», nicht raste« ««d rnh'n I
4 Den Kchwache» gnte« tn«.

den von uns teilweise schon publizierten Verhandlungs-
gegenständen noch folgende wichtige Thesen aufgestellt :

I. Grundlagen der städtischen Baugesetzgebung

(allgemeine Thesen):
1. Die in den Großstädten, sowie in vielen Mittel-

und Kleinstädten übliche dichte Zusammendrängung der
Bevölkerung in Mietkasernen gefährdet die Gesundheit
und erschwert den Erwerb eines eigenen Heims.

2. Den das allgemeine Wohl schädigenden Aus-
wüchsen der Bau- und Bodenspekulation, welche die

Bodenpreise maßlos steigern und zum Bau von Miet-
kasernen drängen, muß mit allen Rechtsmitteln des
Staates und der Gemeinde entgegengetreten werden.
Die schädliche Ausnutzung der Bauflächen und die Bau-
Höhe sollen so weit möglich reduziert werden, damit
die Quartiere nicht von der Spekulation auf den Bau
von Mietkasernen ergriffen werden können. In den

äußeren Zonen soll vielmehr der Bau von EiNfamilien-
Häusern oder von Häusern mit 2 bis 3 Wohnungen
möglichst gefördert werden. â

3. Das Ideal der städtischen Bebauung ist, nament-
lich in den äußeren Quartieren, in offener oder ge-
schloffener Bauweise das Einfamilienhaus. Die Errichtung
von Einfamilienhäusern oder kleineren Gebäuden mit
je zwei Wohnungen in gruppenweiser, geschlossener/

Bebauung von höchstens drei Häusern ist sanitarisch
der offenen Bauweise gleichzustellen. (Geräumige Bau-
weise.) Bei großeil durchgehenden Verkehrslinien ist die

Nerbandswesen.
Schweizerisch. Küfermeister-

verband. Sonntags den 6.

September fand in Lausanne
die Delegiertenversammlung
des Schweizer. Küfermeister-
Verbandes statt. Der Verband
ist bereits auf 260 Mitglieder

angewachsen. Beschlossen wurde die fakultative Ein-
führung der Unfallversicherung vorläufig mittelst eines
Vertrages mit einer bestehenden Privatgesellschaft. Für
später ist die Gründung einer eigenen Unfallkasse in
Aussicht genommen. Im fernern wurde die Frage betr.
das Gehülfen- und Lehrlingswesen, sowie der Gründung
einer genossenschaftlichen Rohmaterialienhandlung in
Beratung gezogen. Im weiteren beschloß die Versamm-
lung für die französischen Kollegen die Gründung eines
alle 14 Tage erscheinenden Bulletins. Die Herausgabe
einer eigenen Zeitung in deutscher und französischer
Sprache ist nUr mehr eine Frage der Zeit; wahrschem-
lich wird das Blatt schon auf Neujahr erscheinen.

Wichtige Aufgaben der Städte und größerer

Dorfgemeinde«.
Die engere Kommission hat für den am 26. Sept.

in Basel stattfindenden Schweizer. Städtetag zu
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$rage ber gefdjloffenen Sauweife in Serbinbung mit
rüdwärtiger offener Sebauung ins Auge 51t foffen.

4. @§ ift münfcpbar, baff OefeCffcEjaften ober ®e=

metnben, inSbefonbere aitd) größere ^abriCett, fiep ber
(Srfteßung billiger Heiner Sßopnpäufer annepmen, roelcpe
ber Spetulation fo öiet als mögltcp entzogen unb iprer
3roedbeftimmung unb Setiupung (opne Aftermiete)
möglicpfi erhalten bleiben foßeu. 3ur Erfüllung biefeS
3wedeS ift eS notroenbig, baff bie ©emeinben fid)
recptgeitig in ben Sefip bcS nötigen ÜanbeS fefcen.

5. S)ie äfipetifcpen fragen be§ StäbtebaueS Oer»
bienen bie boßfte Aufmerlfamleit in ber $eftfteßung
ber Straffen plane, ber (Srfteßung öou Anlagen, Aßeeu,
Srunnen, S)cnfmälern 2c. Audj barf ein einmal feft-
gefteßteS Straffenbilb nicpt burcp bauten üeruuftattet
merben, bie bon biefem (Sparalter gäu^licb) abmeieren.

®ie fpegießen ïpefen ber ®ommiffion (fjßräfibent A.
ÖSlec in SSintertpur) betreffen: Saugefep unb Sau»
orbnung, UeberficptSplan, Saulinien, Straffenanlagen,
©ebäubeabftänbe, UmfaffuugSmänbe, tSacpmopuungen,
Aeuberungen an beftepenben ©ebäuben, ©infriebigmigeii
längs ben Strafen, befoubere gefunbtjeitSpoligeiltdEje
Seftimmungen.

II. Aufgaben ber Stäbte auf bem ©ebietc ber

Arbeitêberaittïung.
1. Auf bent ©ebiet beS ArbeitSmarlteS ift ein or=

ganifierter AuSgleicp groifepen Angebot unb 0tad)frage
eine ebenfo bringenbe als rüplidje Sadje. Opne baff
aber ©cmeinbeti unb Staat piefür (Sinricptungen f(paffen,
läfft fid) bag SebürfniS eineg folcpén AüSgleicpS nirfjt
befriedigen.

2. S)a inSbefonbere bie Stäbte unter beut plattlofen
3uftrömen bon ArbeitSlräften ab bem Sanbe leiben,
finb eS borab fie, bie eine richtige Drganifation beS

ArbeitSnacpmeifeS perbeimünfepen miiffen. S)er Arbeits»
nad)meis foß öerpinbern, baff aus ttülenntniS über
bie (Spancen ber (Srpaltung bon ArbettSfteßen an ein»

gelnen Orten in einer ben Sntcreffen ber (Singeinen
unb ber ©emeinben fcpäblicpen SBeife fiel) ArbeitSlofe
päufen.

3. 3» biefem 3^cde finb bon ©emeinbemegen Ar=
beitSOermittlungScinftalten (Arbeitsämter) in möglicpft
großer 3&PP minbeftenS in aßen &antonSpauptftäbten
unb in ben übrigen Drtfcpaften mit mepr als 50,000
(Sinmopnern, gu erriefen. ®ie fämtlidjen Arbeitsämter
foßen bepufS planmäßiger unb umfaffenber Seforgung
beS ArbeitSnacpmeisgefcpäfteS unter fiep in regionaler
Sßeife berbunbett merben.

4. ®en ArbeitSnacpweifen ift öffentlich fommitnaler
(Sparalter ju geben, meil bie ArbeitSbermittlung als
PoßSmirtfdjaftlicpe punition naep aßgemeinen ©eficptS»
punfteti unb Sntereffen gu beforgen ift unb fie ebenfo
mopt ben Sonberbeftrebuitgen ber Arbeitgeber* unb
ber Arbeiternacpœeife, mie ben (SfploitationSbebürfniffen
ber gemetbSmäffigen SteßcnbermittlungSinpaber mög=
liepft eutrüdt merben foß.

5. Sut Sntcreffe einer gebeipliepen SBirlfamleit ber
lommuualen Arbeitsämter mup beren Seitung eine
boßfommen nnparteiifcpe fein. An ber Serraaltung
finb Vertreter ber Arbeitgeber, mie ber Arbeiter in
gleicper Singapi gu beteiligen unb ebenfo ift bie ftoften*
lofigfeit ber Vermittlung, Don etwaigen geringen (Sin*

\(1
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Frage der geschlossenen Bauweise in Verbindung mit
rückwärtiger offener Bebauung ins Auge zu fassen.

4. Es ist wünschbar, daß Gesellschaften oder Ge-
meinden, insbesondere auch größere Fabriken, sich der
Erstellung billiger kleiner Wohnhäuser annehmen, welche
der Spekulation so viel als möglich entzogen und ihrer
Zweckbestimmung und Benutzung (ohne Astermiete)
möglichst erhalten bleiben sollen. Zur Erfüllung dieses
Zweckes ist es notwendig, daß die Gemeinden sich

rechtzeitig in den Besitz des nötigen Landes setzen.

5. Die ästhetischen Fragen des Städtebaues ver-
dienen die vollste Aufmerksamkeit in der Feststellung
der Straßenpläne, der Erstellung von Anlagen, Alleen,
Brunnen, Denkmälern zc. Auch darf ein einmal fest-
gestelltes Straßenbild nicht durch Bauten verunstaltet
werden, die von diesem Charakter gänzlich abweichen.

Die speziellen Thesen der Kommission (Präsident A.
Jsler in Winterthur) betreffen: Baugesetz und Bau-
ordnung, Uebersichtsplan, Baulinien, Straßenanlagen,
Gebäudeabstände, Umfassuugswände, Dachwohnungen,
Aenderungen an bestehenden Gebäuden, Einfriedigungen
längs den Straßen, besondere gesundheitspolizeikche
Bestimmungen.

II. Aufgaben der Städte auf dem Gebiete der

Arbeitsvermittlung.
1. Auf dem Gebiet des Arbeitsmarktes ist ein vr-

ganisierter Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage
eine ebenso dringende als uützliHe Sache. Ohne daß
aber Gemeinden und Staat hiefür Einrichtungen schaffen,
läßt sich das Bedürfnis eines solchen Ausgleichs nicht
befriedigen.

2. Da insbesondere die Städte unter dem planlösen
Zuströmen von Arbeitskrästen ab dem Lande leiden,
sind es vorab sie, die eine richtige Organisation des

Arbeitsnachweises herbeiwünschen müssen. Der Arbeits-
Nachweis soll verhindern, daß aus Unkenntnis über
die Chancen der Erhaltung von Arbeitsstellen an ein-
zelnen Orten in einer den Interessen der Einzelnen
und der Gemeinden schädlichen Weise sich Arbeitslose
häufen.

3. Zu diesem Zwecke sind von Gemeindewegen Ar-
beitsvermittlungsänstalten (Arbeitsämter) in möglichst
großer Zahl, mindestens in allen Kantonshauptstädten
und in den übrigen Ortschaften mit mehr als 50,0ö()
Einwohnern, zu errichten. Die sämtlichen Arbeitsämter
sollen behufs planmäßiger und umfassender Besorgung
des Arbeitsnachwcisgeschäftes unter sich in regionaler
Weise verbunden werden.

4. Den Arbeitsnachweisen ist öffentlich kommunaler
Charakter zu geben, weil die Arbeitsvermittlung als
volkswirtschaftliche Funktion nach allgemeinen Gesichts-
punkten und Interessen zu besorgen ist und sie ebenso

wohl den Sonderbestrebungen der Arbeitgeber- und
der Arbeiternachweife, wie den Explvitationsbedürfnissen
der gewerbsmäßigen Stellenvermittlungsinhaber mög-
lichst entrückt werden soll.

5. Im Interesse einer gedeihlichen Wirksamkeit der
kommunalen Arbeitsämter muß deren Leitung eine
vollkommen unparteiische sein. An der Verwaltung
sind Vertreter der Arbeitgeber, wie der Arbeiter in
gleicher Anzahl zu beteiligen und ebenso ist die Kosten-
losigkeit der Vermittlung, von etwaigen geringen Ein-

M-'
à/?H/cr/?cc/s

c.s/s/?/»on A?4.

/à/s àMmâ/à z//?«' M/às/I-.
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Jfftutzinger I Co., Zürich
Gas-, Wasser- und Sanitäre Artikel en gros.

erminus- Vorzüge
des J+lushometers :

Er verringert die Kosten der In-
stallation und des Unterhaltes.

Er ist ohne Geräusch. (Eine der
grössten Unzuträglichkeiten
der bisherigen Systeme).

Er schliesst und öffnet sich auto-
matisch.

Er gestattet die Spülanlage überall
im Ciosetraum anzubringen.

Er funktioniert bei jedem Druck.
Ein Einfrieren, selbst in kalten

Räumen, vollständig ausge-
schlössen, da jeder Closetspüler
einen Frostmitlauf besitzt.

Grösste Wasserersparnis.
Langjährige Garantie.
Mit einem Druck oder Zug voll-

ständige Spülung und Selbst-
schliessen des Hahnes ohne
Rückschlag.

Schönste und einfachste Montage.

Der Flushometer wird in der Grösse von 'V und 1" geliefert und ist föpf jedes Closet-System zu verwenden.

Musterbücher nur an Installationsgeschäfte und Wiederverkäufer gratis. "SM 9981

preiswerfe

mit

Wasserspülung.

übretbgebübren abgefepn, itttb eine ©idjetuug boller
Neutralitätbeg 23etriebeg irt gälten, wo jwtfcjjm At=
heitern unb Arbeitgebern Konflifie ausbrechen (Streif»
fätte je.), abfolut geboten. S)ie Vermittlung foil mögltdfft
alte Kategorien ber gelernten unb ungelernten Arbeiter
männlichen unb toeibüctjen ©efdjledj^ umfaffen.

6. Sn SEBürbtgung ber allgemeinen jovialen 83ebeitt=

ung foldjer Arbeitsämter unb itgrer ®emeinnü|igfeit
ift beren ftaatlidje Unterftü|ung forooljl bur<| bie

Kantone «Ig ben fflunb gerechtfertigt unb anguftreben.
2)ie Unterftü|ung foil in finangieEen ßumenbungen
befielen unb in Ürleiäjterungen beg SßerCetjrS mit unb
groifc^en ben Vermittlnnggftellen (ißortofreitjeti, gebühren»
freie ®enu|ung beg $eIepf)on§, gabrpretgermäfngung
für groedte ber Arbeitgbermittlung auf bag Sanb k.).

7. S)er SBitnb ift überbieg gu erfudjen, eine gentral»
ftetle gu fRaffen, meldte ben Auggleidj ber jätigfeit
ber regional geglieberten ArbeitgbermitttunggfteEen tu
beut ©inue übernimmt, baff fie burdf roöd|entli<i)e fßu*
blifationen bie bei ben etngelnen Arbeitgämtern in ber

betreffenben SBoctjc nidjt befe^ten ArbeitgfteEen be»

!annt gibt.

IIFIifx* ^oltltonfnmrruntu
(Son.)

©ine bolfgwirtfdbaftlidbe ffrage bon grofjer SEßid&tig=

feit, beten Söfung allgemeines Sntereffe bietet, ift bie

35auerbaftma<f)ung beg bearbeiteten fpofgeg.
@g !ann ber aufmertfamen ^Beobachtung nic^t ent=

geben, mie bieIe|>oIgbauten unb £>olggegenfiänbe aller
Art ope genügenben ©<J)U$ ber Söitterung unb bem

Verberben, bem Schwamm unb ber Fäulnis pteiggegeben
werben, beren Jpaltbarfeit auf einfädle SDBeife unb mit
unbebeutenben Kofien erp^t werben fönnte.

S)ie bisher gum gweiïe ber Konferbierung beg §olgeg
meift üblichen Delfarb» unb Steecanftric^e wtrfen !eineg=

wegg in ber erwarteten SBeije, benn fie becten gwar bie
Oberfläche, |alfen-baburdb Suft unb Näffe ab, binbern
aber in gleidjem SKafee burdb Verftopfung ber ißoren
bie Verbunftüng unb führen fomit ©rfttöen beg fplgeg
herbei, fobafj Bei gar nidjt geftridfjenen folgern oft eine
längere ®auerljaftigleit bemerlt werben tonnte. Sei
ber fjjolgfonferPierung gilt eg eben, nid)t nur Suft unb
SSaffer abguljalten, fonbern aud& üKittel gnr Unfdf)äblid&=
madjung ber inneren ftidlftoffpltigen Körper gur 93er=

wenbung gu Bringen.
Sei ©ropetrieben, g. 93. für ©ifenbapfdBwellen unb

ïelegrapfyenftangen, mirb eine rationelle S)auerljaft=
macpng meift in ben Smprägnieranftalten erreicht, allein
biefe Art ber 93ebanblung ift augfctflipfelitb für trang»
portfäbige §ölger unb fomit nur in befcpänltem 9Jta^e

möglidf).
@g wirb baber für meinen Seferfreig oon Sntereffe

fein, ein Smprägnieröl lennen gu lernen, weldfjeg, anti=
feptifdf), b. b- fäulnigwibrtg Wirlenb, auf einfadbfte SBeife

mit bem fßinfel aufgetragen unb baffer überall üerwenbet
werben fann, weldjeg nidf)t nur auf bem §olge haftet,
fonbern audb in bagfelbe. einbringt, einen gefdjmadbollen
garbenton berleiljt unb gleidbgeitig infolge feiner 93iHig=
teit eine allgemeine Anwenbung etmögliäst.

S5iefe ©igenfdbaften erfüllt bag bor 80 Satiren er=

funbene A b e n a r i u g=© a r 6 o l i neu m, bag fidfj infolge
feiner unbeftreitbaren Vorteile in 93egug auf Konfer»
Pierung aller bamit bebanbelten ^olgarten unb feineg

billigen ißreifeg im 3n= unb Auglanbe rafdb beliebt
gemacht bat.

©inen bentlid&en 93eweig oon ben b^borragenben
©igenfdbaften beg Abenariug»©arboIineum gibt neben»

ftebenbe Abbilbung beg Abfdpittg eineg |)Olggauneg,
bie mir, gum Abbrudt gütigft überlaffen würbe. 2)ag
baran angefiegelte, beprblidb beglaubigte Atteft bot
foigenben SBortlaut:
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!"

und

dabei

MunskNIsr K Lo., Wrick
Wâssvn- u?ssZ S»nîtâiîv â>»îîksl sn g^os.

erminus- ^o^ügs
ctss f?1uskokrrsbSt'L:

Vr verrinZsrt dis Losten «ter In-
staUàon und àès Ilnterbaìtes.

Lr ist obne Keràeb. (Lins der
grössten Iln^utrâgtiebkelten
der bisderigen LMsme).

Vr svdliesst unà öttaet sieb auto-
wstisà

Vr gestattet à Lxnìaniage überall
im Llosetranw Än^udringen.

Vr knràtioniert bei jedem Vruvk.
Vin Lintriersn, selbst in kalten

Räumen, vollständig ansge-
seblosssn, da jeder Olosstsxüler
einen krostmitlaut besitzt.

Grösste kVasserersparnis.
Rangjäbrige Garantie.

Nit einem Druck oder Zug roll-
ständige sxülung und Leibst-
sebllessen des Gabnss obne
Rückseblag.

Lckönste und sintaeksts Nontage.

llei' fluàmew ivikil in à Kàe von V--" un«I 1" geüotei'i umliztMjà lZIv8et-8Mm in mmnà.
Nusterbücker nur an InstallationsAescbäite und iViederverkâuker gratis. 'S« gg8 l
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schreibgebühren abgesehen, und eine Sicherung voller
Neutralität des Betriebes in Fällen, wo Zwischen Ar-
beitern und Arbeitgebern Konflikte ausbrechen (Streik-
fälle n.), absolut geboten. Die Vermittlung soll möglichst
alle Kategorien der gelernten und ungelernten Arbeiter
männlichen und weiblichen Geschlechts umfassen.

6. In Würdigung der allgemeinen sozialen Bedeut-

ung solcher Arbeitsämter und ihrer Gemeinnützigkeit
ist deren staatliche Unterstützung sowohl durch die

Kantone als den Bund gerechtfertigt und anzustreben.
Die Unterstützung soll in finanziellen Zuwendungen
bestehen und in Erleichterungen des Verkehrs mit und
zwischen den Vermittlungsstellen (Portofreiheit, gebühren-
freie Benutzung des Telephons, Fahrpreisermäßigung
für Zwecke der Arbeitsvermittlung auf das Land zc.).

7. Der Bund ist überdies zu ersuchen, eine Zentral-
stelle zu schaffen, welche den Ausgleich der Tätigkeit
der regional gegliederten Arbeitsvermittlungsstellen in
dem Sinne übernimmt, daß sie durch wöchentliche Pu-
blikationen die bei den einzelnen Arbeitsämtern in der

betreffenden Woche nicht besetzten Arbeitsstellen be-

kannt gibt.

Ueber Holzkonseràrnng.
(Korr.)

Eine volkswirtschaftliche Frage von großer Wichtig-
keit, deren Lösung allgemeines Interesse bietet, ist die

Dauerhaftmachung des bearbeiteten Holzes.
Es kann der aufmerksamen Beobachtung nicht ent-

gehen, wie viele Holzbauten und ^Holzgegenstände aller
Art ohne genügenden Schutz der Witterung und dem

Verderben, dem Schwamm und der Fäulnis preisgegeben
werden, deren Haltbarkeit auf einfache Weise und mit
unbedeutenden Kosten erhöht werden könnte.

Die bisher zum Zwecke der Konservierung des Holzes
meist üblichen Oelfarb- und Teeranstriche wirken keines-

wegs in der erwarteten Weife, denn sie decken zwar die
Oberfläche, halten-dadurch Luft und Nässe ab, hindern
aber in gleichem Maße durch Verstopfung der Poren
die Verdunstung und führen somit Ersticken des Holzes
herbei, sodaß bei gar nicht gestrichenen Hölzern oft eine
längere Dauerhaftigkeit bemerkt werden konnte. Bei
der Holzkonservierung gilt es eben, nicht nur Luft und
Wasser abzuhalten, sondern auch Mittel zur Unschädlich-
machung der inneren stickstoffhaltigen Körper zur Ver-
Wendung zu bringen.

Bei Großbetrieben, z. B. für Eisenbahnschwellen und
Telegraphenstangen, wird eine rationelle Dauerhast-
machung meist in den Jmprägnieranstalten erreicht, allein
diese Art der Behandlung ist ausschließlich für trans-
portfähige Hölzer und somit nur in beschränktem Maße
möglich.

Es wird daher für meinen Leserkreis von Interesse
sein, ein Jmprägnieröl kennen zu lernen, welches, anti-
septisch, d. h. fäulniswidrig wirkend, aus einfachste Weise
mit dem Pinsel aufgetragen und daher überall verwendet
werden kann, welches nicht nur auf dem Holze haftet,
sondern auch in dasselbe eindringt, einen geschmackvollen

Farbenton verleiht und gleichzeitig infolge seiner Billig-
keit eine allgemeine Anwendung ermöglicht.

Diese Eigenschaften erfüllt das vor 30 Jahren er-
fundene Avena riu s - Ca r b oli neu m, das sich infolge
seiner unbestreitbaren Vorteile in Bezug auf Konser-
Vierung aller damit behandelten Holzarten und seines

billigen Preises im In- und Auslande rasch beliebt
gemacht hat.

Einen dentlichen Beweis von den hervorragenden
Eigenschaften des Avenarius-Carbolineum gibt neben-
stehende Abbildung des Abschnitts eines Holzzaunes,
die mir. zum Abdruck gütigst überlassen wurde. Das
daran angeflegelte, behördlich beglaubigte Attest hat
folgenden Wortlaut:
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